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I .  B E K A N N T M A C H U N G E N
Stellenausschreibung

In der Gemeinde Elsteraue, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, 
ist die hauptamtliche Stelle

des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin (m/w/d)

im Wege der Direktwahl zum 01.11.2024 zu besetzen. 

Die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters findet am 
09.06.2024 statt. Sollte keine Bewerberin/kein Bewerber mehr 
als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten haben, so findet 
am 23.06.2024 eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbe-
rinnen/Bewerbern mit den meisten Stimmen statt. 

Die Gemeinde Elsteraue ist eine am 01.07.2003 gegründete Ein-
heitsgemeinde. Sie liegt im Südosten des Burgenlandkreises in 
Sachsen-Anhalt im Dreiländereck zu Sachsen und Thüringen. Sie 
grenzt an die Städte Zeitz und Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), 
Meuselwitz (Thüringen) sowie Pegau und Groitzsch (Sachsen). 
Die Gemeinde Elsteraue umfasst 10 Ortschaften mit 28 Orts-
teilen mit einer Gesamtfläche von ca. 79,88 km² und hat etwa 
7.900 Einwohner. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.gemeinde-elsteraue.de. 

Entsprechend § 61 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) wird die Bürgermeisterin/
der Bürgermeister von wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger (§§ 21, 23 KVG LSA) der Gemeinde Elsteraue nach den 
Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KWG LSA) für die Dauer von 7 Jahren gewählt. Die 
Amtszeit beginnt mit Amtsantritt.
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist Beamtin/Beamter 
auf Zeit und leitet als Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptver-
waltungsbeamter die Gemeindeverwaltung. Sie/er vertritt und 
repräsentiert die Gemeinde Elsteraue. Das Amt der Bürger-
meisterin/des Bürgermeisters ist nach der Kommunalbesol-
dungsverordnung (KomBesVO) in die Besoldungsgruppe A 15 
eingestuft. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach 
§§ 6 und 7 KomBesVO gewährt.
Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Zeit müssen vorliegen. Auf die Hin-
derungsgründe gemäß § 62 Abs. 2 KVG LSA wird hingewiesen. 

Wählbar zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister sind gemäß 
§ 62 KVG LSA Deutsche im Sinne des Artikels 116 Grundgeset-
zes und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Euro-
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päischen Union, die am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet 
haben und noch nicht die Altersgrenze nach § 39 Abs. 1 Satz 
1 des Landesbeamtengesetzes Land Sachsen-Anhalt (LBG LSA 
– Vollendung des 67. Lebensjahres) erreicht haben und die Ge-
währ dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eintreten. Bewerberin-
nen und Bewerber dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sein oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union sind darüber hinaus nicht wählbar, wenn ein derartiger 
Ausschluss oder Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staa-
tes besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Mit der 
Bewerbung haben Staatsangehörige aus anderen Mitglieds-
staaten der Europäischen Union gemäß § 38a Abs. 2 Kommu-
nalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) eine 
Versicherung nach dem Muster der Anlage 8b KWO LSA (zu § 
38a Abs. 2 KWO LSA) abzugeben, dass sie nach den Rechtsvor-
schriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Rich-
terspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter verloren haben. 

Die Bewerbung muss folgende Angaben enthalten:

 1. ein formloses und handschriftlich unterschriebenes 
Bewerbungsanschreiben mit Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Geburtsdatum und Anschrift der 
Hauptwohnung

 2. einen tabellarischen Lebenslauf

Die schriftliche Einreichung der Bewerbung erfordert nach 
§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) die eigenhändige Na-
mensunterschrift des Ausstellers oder ein notariell beglaubig-
tes Handzeichen oder eine notarielle Beurkundung. 

Nach § 30 Abs. 3 KWG LSA muss die Bewerbung für die Wahl 
zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister von mindestens 1 v. 
H. der zur letzten allgemeinen Neuwahl der Vertretung Wahl-
berechtigten der Gemeinde Elsteraue, (= 71) jedoch nicht mehr 
als von 100 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Bewirbt sich der Amtsinhaber erneut, so ist 
er von der Beibringung von Unterstützungsunterschriften ge-
mäß § 30 Abs. 3 KWG LSA befreit. Für Bewerber, die durch eine 

Partei oder Wählergruppe unterstützt werden, gilt § 21 Abs. 10 
KWG LSA entsprechend, wenn für den Bewerber eine Unter-
stützungserklärung in einem Verfahren nach § 24 KWG LSA ab-
gegeben wurde. Ein gemeinsamer Bewerber nach § 30 Abs. 2 
Satz 2 KWG bedarf keiner Unterstützungsunterschriften, wenn 
mindestens für eine der beteiligten Parteien oder Wählergrup-
pen § 21 Abs. 10 KWG zutrifft. Die Niederschrift über die Mit-
glieder- bzw. Delegiertenversammlung ist der Erklärung bei-
zufügen. Weiterhin ist der Bewerbung eine Bescheinigung der 
Wählbarkeit nach Muster der Anlage 9 KWO LSA der Wohn-
sitzgemeinde beizufügen. Die notwendigen Formblätter erhal-
ten Sie bei der Gemeindewahlleiterin, Hauptstraße 30, 06729 
Elsteraue. 

Die schriftlichen Bewerbungen um die Stelle der Bürgermeis-
terin/des Bürgermeisters sind mit den erforderlichen Unter-
lagen (Bewerbungsanschreiben, tabellarischer Lebenslauf, 
Wählbarkeitsbescheinigung, ggf. Unterstützungsunterschrif-
ten oder Unterstützungserklärung einer Partei oder Wähler-
gruppe mit Niederschrift über die Mitgliederversammlung 
und ggf. eidesstattliche Versicherung für Wahlbewerber an-
derer Mitgliedsstaaten der EU) in einem verschlossenen Um-
schlag an folgende Anschrift zu richten:

Gemeinde Elsteraue 
Gemeindewahlleiterin
Kennwort „Bürgermeisterwahl 2024“
Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue

Die Einreichungsfrist beginnt am Tag nach Bekanntgabe der 
Stellenausschreibung und endet am 02.04.2024 um 18.00 Uhr. 
Eine Bewerbung kann nur innerhalb dieser Frist durch schrift-
liche Erklärung zurückgezogen werden. Später eingereichte 
Bewerbungen sowie Rücknahmen von Bewerbungen können 
nach der Abgabefrist nicht berücksichtigt werden. 

Über die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber ent-
scheidet der Wahlausschuss. Die zugelassenen Bewerber er-
halten die Möglichkeit, sich im Rahmen einer öffentlichen Ver-
anstaltung am 02.05.2024 den Wählern vorzustellen. 

Berger
Gemeindewahlleiterin 
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Europa, Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 09.06.2024 und ggf. erforderlich werdende 
Stichwahl zur Bürgermeisterwahl am 23.06.2024

Aufruf zur Gewinnung von ehrenamtlichen Wahlhelfer

Werte Bürgerinnen und Bürger, 

in diesem Jahr werden die wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Elsteraue zur Teilnahme an den Wahlen 
zum Europäischen Parlament, zum Kreistag des Burgenland-
kreises, zum Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue, zu den 
Ortschaftsräten sowie zum Bürgermeister der Gemeinde El-
steraue aufgerufen. Diese Wahlen finden am 09.06.2024 statt. 
Eine ggf. erforderliche Stichwahl zur Bürgermeisterwahl findet 
am 23.06.2024 statt.
Periodisch wiederkehrende, allgemeine, freie, gleiche und ge-
heime Wahlen sind die Grundlage aller parlamentarischen De-
mokratien der freien Welt. Als fundamentalste Form der aktiven 
Teilnahme des Volkes am politischen Leben sind Wahlen Aus-
druck jedes demokratischen Verfassungslebens und der Volks-
ouveränität, Wahlrecht ist demgemäß „Demokratierecht“. 
Die Wahlberechtigten können am Wahltag in den Wahllokalen 
der Gemeinde Elsteraue ihre Stimme abgeben. Ohne die Mit-
wirkung ehrenamtlicher Wahlhelfer ist die Durchführung der 
Wahlen nicht möglich. Für jedes Wahllokal muss ein Wahlvor-
stand gebildet werden, der aus dem Wahlvorsteher als Vorsit-
zendem und 7 Beisitzern besteht. Insgesamt werden ca. 100 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. 
Die Wahlvorstände sind für den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Stimmabgabe verantwortlich und wachen insbesondere 
über die Wahrung des Wahlgeheimnisses. Nach Schließung 
der Wahllokale zählen sie die abgegebenen Stimmen aus und 
entscheiden über Gültigkeit und Ungültigkeit der einzelnen 
Stimmabgabe. Die so ermittelten Zahlen werden von der Ge-
meindewahlleiterin zum vorläufigen amtlichen Endergebnis 
zusammengefasst. 

Ich darf Sie alle deshalb herzlich bitten, sich als Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. Wahlhelfer kann 
jede/r Wahlberechtigte werden, es sei denn, eine eigene Kan-
didatur steht dem entgegen. Wer, ohne selbst initiativ gewor-
den zu sein, in einem Wahlvorstand berufen wird, sollte sich 
dieser wichtigen Aufgabe, die eine freie und unbeeinflusste 
Stimmabgabe garantiert, nicht entziehen.

Wahlhelfer üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Über-
nahme ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Das Ehrenamt 
darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Für Ihren 
persönlichen Einsatz erhalten Sie eine monetäre Entschädi-
gung.

Melden Sie sich bitte umgehend beim Wahlbüro der Gemeinde 
Elsteraue als Wahlhelferin und Wahlhelfer, damit die Wahlen 
reibungslos funktionieren. 

Das Wahlbüro ist wie folgt erreichbar: Gemeinde Elsteraue, 
Gemeindewahlbüro, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue; E-Mail: 
ordnungswesen@gemeinde-elsteraue.de; Tel-Nr. 03441/226-
167 oder 226-161.

Ich würde mich freuen, wenn Sie meinem Aufruf folgen und 
sich damit in den Dienst unserer Demokratie stellen. Hierfür 
danke ich Ihnen ausdrücklich. 

Buchheim 
Bürgermeister



Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Elsteraue (Burgenlandkreis) 22. Jahrgang / Ausgabe 2

10

Europa, Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 09.06.2024 und ggf. erforderlich werdende 
Stichwahl zur Bürgermeisterwahl am 23.06.2024

Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur Abga-
be von Vorschlägen zur Besetzung der Wahlvorstände in den Wahlbezirken (Ortschaften) der 
Gemeinde Elsteraue

Gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) wird für jeden Wahlbezirk von der Gemein-
dewahlleiterin ein Wahlvorstand gebildet. Der Wahlvorstand 
leitet und überwacht die Wahlhandlung. Der Wahlvorstand be-
steht aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem und 7 Beisit-
zern, die die Gemeindewahlleiterin aus den Wahlberechtigten 
beruft. Bei der Berufung der Beisitzer sollen Vorschläge der 
im Wahlgebiet vertretenden Parteien und Wählergruppen be-
rücksichtigt werden. 

Entsprechend § 6 Abs.2 Kommunalwahlordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) werden hiermit die im Wahlgebiet 
(Gemeinde Elsteraue) vertretenen Parteien und Wählergrup-
pen aufgefordert, Wahlberechtigte als Beisitzer und ihre Stell-
vertreter vorzuschlagen.
Die Vorschläge sind innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei der 

Gemeindewahlleiterin
Frau Peggy Berger
Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue

einzureichen. 

Entsprechend § 13 Abs. 1 KWG LSA sind die Beisitzer der Wahl-
vorstände ehrenamtlich tätig. Gemäß § 13 Abs. 2 KWG LSA 
können Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvor-
schläge kein Wahlehrenamt innehaben. Die mögliche Ableh-
nung der Übernahme eines oder das Ausscheiden aus einem 
Wahlehrenamt richten sich nach § 13 Absatz 3 KWG LSA.

Entsprechend § 9 Abs. 1a KWG LSA kann ein Beschäftigter der 
Gemeinde auch dann zum Wahlvorsteher oder zu einem Bei-
sitzer des Wahlvorstandes berufen werden, wenn er nicht im 
Wahlgebiet wohnt.

Gemäß § 10 Abs. 1a KWG LSA können zu Beisitzern auch un-
befristet Beschäftigte der im Wahlgebiet ansässigen Behör-
den und Einrichtungen des Landes oder einer Aufsicht des 
Landes unterstehenden juristischen Person des öffentlichen 
Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht genügend Wahl-
berechtigte finden lassen. Bei der gleichzeitigen Durchfüh-
rung von Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen mit 
Kommunalwahlen können auch unbefristet Beschäftigte 
von sonstigen Landesbehörden zu Beisitzern bestellt wer-
den. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der jewei-
ligen Behördenleitung.

Nach § 13 Abs. 4 KWG LSA haben Inhaber von Wahlehrenäm-
tern Anspruch auf Ersatz ihres Aufwandes und ihres Verdienst-
ausfalles.

Berger 
Gemeindewahlleiterin
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Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 09.06.2024 und ggf. erforderlich werdende Stichwahl 
zur Bürgermeisterwahl am 23.06.2024

Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur Abga-
be von Vorschlägen zur Besetzung des Wahlausschusses
Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) wird für das Wahlgebiet (Gemeinde 
Elsteraue) ein Wahlausschuss gebildet.
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus der Gemeindewahl-
leiterin als Vorsitzende und vier Beisitzern sowie deren Stell-
vertretern, die die Gemeindewahlleiterin aus den Wahlberech-
tigten des Wahlgebietes beruft.Bei der Berufung der Beisitzer 
sollen Vorschläge der im Wahlgebiet vertretenen Parteien und 
Wählergruppen berücksichtigt werden.

Gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (KWO LSA) werden hiermit alle im Wahlgebiet (Gemeinde 
Elsteraue) vertretenen Parteien und Wählergruppen aufgefor-
dert, Wahlberechtigte des Wahlgebietes als Beisitzer sowie ihre 
Stellvertreter des Gemeindewahlausschusses vorzuschlagen.
Die Vorschläge sind innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei der

Gemeindewahlleiterin
Frau Peggy Berger
Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue

einzureichen.
Entsprechend § 13 Abs. 1 KWG LSA sind die Beisitzer des Ge-
meindewahlausschusses sowie ihre Stellvertreter ehrenamt-
lich tätig. Gemäß § 13 Abs. 2 KWG LSA können Wahlbewerber 
und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge kein Wahleh-
renamt innehaben. Die mögliche Ablehnung der Übernahme 

eines oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten 
sich nach § 13 Absatz 3 KWG LSA. Entsprechend § 9 Abs. 1a 
KWG LSA kann ein Beschäftigter der Gemeinde auch dann zu 
einem Beisitzer des Wahlausschusses berufen werden, wenn 
er nicht im Wahlgebiet wohnt.
Gemäß § 10 Abs. 1a KWG LSA können zu Beisitzern der Wahl-
ausschüsse auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet 
ansässigen Behörden und Einrichtungen des Landes oder ei-
ner Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Person 
des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht ge-
nügend Wahlberechtigte finden lassen. Bei der gleichzeitigen 
Durchführung von Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen 
mit Kommunalwahlen können auch unbefristet Beschäftigte 
von sonstigen Landesbehörden zu Beisitzern bestellt werden. 
Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der jeweiligen Be-
hördenleitung.

Nach § 13 Abs. 4 KWG LSA haben Inhaber von Wahlehrenäm-
tern Anspruch auf Ersatz ihres Aufwandes und ihres Verdienst-
ausfalles.

Berger         
Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung zur Wahl des Gemeinderates der Gemeinde Elsteraue am 09. Juni 2024
Gemäß der §§ 6 und 15 des Kommunalwahlgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der derzeit geltenden Fas-
sung gebe ich hiermit bekannt:

1. Bekanntmachung der Wahl (Wahltermin)
Laut Beschluss der Landesregierung vom 13.06.2023 findet die 
Neuwahl zum Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue am Sonn-
tag, den 09.06.2024 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

2. ehrenamtliche Mitglieder des Gemeinderates
Die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates 
der Gemeinde Elsteraue beträgt 20 gemäß § 37 Abs. 1 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA). 
Nach § 21 Abs. 4 KWG LSA darf der Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe mehrere Bewerber enthalten. Die Höchst-
zahl der auf den Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber be-
trägt 25. 
Gemäß § 21 Abs. 5 KWG LSA darf der Wahlvorschlag eines Ein-
zelbewerbers (Einzelwahlvorschlag) nur den Namen dieses Be-
werbers enthalten. 

3. Wahlbereiche
Mit Beschluss vom 07.12.2023 hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Elsteraue beschlossen, dass das Wahlgebiet der Ge-
meinde Elsteraue einen Wahlbereich bildet.

4. Wahlvorschläge
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von Ein-
zelpersonen (Einzelbewerbern) gemäß § 21 Abs. 1 KWG LSA 
eingereicht werden.
Entsprechend § 30 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KWO LSA) soll die Einreichung nach Mus-
ter der Anlage 5b der KWO LSA erfolgen.
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-
zungen wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, 
wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs der 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben (§ 29 Abs. 2a KWO LSA).

Nach § 21 Abs. 9 Satz 1 – 3 KWG LSA muss der Wahlvorschlag 
einer Partei von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstandes der Partei, darunter dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat die Partei keinen Vorstand 
auf der Ebene des Wahlgebietes, so ist der Wahlvorschlag von 
mindestens zwei Mitgliedern der nach der Satzung dieser Par-
tei nächsthöheren Parteiorganisation, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe 

ist von zwei Vertretungsberechtigen der Wählergruppe, der 
Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers vom Einzelbewerber 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.

5. Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge
Entsprechend § 21 Abs. 9 Satz 4 KWG LSA muss der Wahlvor-
schlag für die Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue 
von mindestens 71 der Wahlberechtigten des Wahlbereiches 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Unterschriften der Wahlberechtigten sind auf den amtli-
chen Formblättern nach Anlage 6 der KWO LSA zu erbringen. 
Die Wahlberechtigung des Unterzeichners muss im Zeitpunkt 
der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung 
des Wahlvorschlages nachzuweisen. 
Es dürfen nur solche Unterstützungserklärungen berücksich-
tigt werden, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Bekanntma-
chung und dem Ende der Einreichungsfrist abgegeben wor-
den sind. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, 
so sind seine Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei der 
Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts ein-
gehen, ungültig. 
Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlbüro der 
Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Bei folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber, 
die die Voraussetzungen des § 21 Absatz 10 KWG LSA erfüllen, 
sind die Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Satz 4 KWG LSA nicht 
erforderlich. 

– Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
– DIE LINKE (LINKE)
– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
– Freie Demokratische Partei (FDP)
– Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
– Alternative für Deutschland (AfD)
– Bürgerliste Elsteraue (BLE)
– Freie Wählergruppe (FWG)
– Bürgervereinigung Elsteraue (BVE)

6. Aufforderung zum Einreichen von Wahlvorschlägen
Gemäß § 29 Abs. 2 KWG LSA fordere ich hiermit auf, Wahlvor-
schläge für die Wahl des Gemeinderates der Gemeinde Elste-
raue am 09.06.2024 möglichst frühzeitig bei der Gemeinde-
wahlleiterin der Gemeinde Elsteraue einzureichen. 

Die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge endet am 
02.04.2024 um 18.00 Uhr. 

Die Wahlvorschläge sind bei folgender Adresse einzureichen: 
Gemeinde Elsteraue, Wahlbüro, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue. 
Das Wahlbüro befindet sich in der Verwaltung der Gemeinde 
Elsteraue, Zimmer 16/17 und ist während der allgemeinen Öff-
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nungszeiten der Gemeindeverwaltung erreichbar (Montag: 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag: 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 
03441/226-167).

Gemäß § 21 Abs. 1 KWG LSA können Wahlvorschläge von Par-
teien im Sinne des Artikel 21 des Grundgesetzes, von Gruppen 
von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von Einzelperso-
nen (Einzelbewerber) eingereicht werden. 

Entsprechend § 30 Abs. 5 KWO LSA sind dem Wahlvorschlag 
beizufügen:

 1. die Erklärung eines jeden Bewerbers nach dem Muster 
der Anlage 8a, dass er seiner Aufstellung zugestimmt 
und für keinen anderen Wahlvorschlag der jeweiligen 
Wahl seine Zustimmung zur Aufstellung als Bewerber 
gegeben hat; Staatsangehörige aus anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union haben gegenüber der 
Gemeinde ferner eine Versicherung an Eides statt abzu-
geben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des Staa-
tes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben, 

 2. für jeden Bewerber eine Bescheinigung der zuständi-
gen Gemeinde nach dem Muster der Anlage 9a (KWO 
LSA), dass der Bewerber wählbar ist,

 2a. eine Erklärung eines jeden Bewerbers, der durch die 
Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat nach § 
41 des Kommunalverfassungsgesetzes begründen wür-
de, ob er im Falle des Wahlerfolges aus dem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichten will nach dem Muster der Anlage 9c (§ 21 
Abs. 12 KWG LSA),

 3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstel-
lung der Bewerber und ihrer Reihenfolge nach § 24 
KWG LSA und dem Muster der Anlage 10

 4. bei Wahlvorschlägen, deren Bewerber nach § 24 Abs. 1 
Satz 4, 5 oder 6 KWG LSA bestimmt worden sind, eine 
Bescheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen Par-
teiorgans, dass in der Gemeinde keine Parteiorganisa-
tion vorhanden ist, 

 5. für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Be-
scheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen Partei-
organs über seine Parteimitgliedschaft

 6. für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine 
von ihm unterzeichnete Erklärung, dass er parteilos ist, 

 7. die erforderliche Zahl der Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeich-
ner (Abs. 4 Nr. 2 und 3), sofern Unterstützungsunter-
schriften beizubringen sind. 

Die Unterlagen nach Satz 1 Nr. 4 bis 6 entfallen für Wahlvor-
schläge von Wählergruppen, die Unterlagen nach Satz 1 Nr. 3 
bis 6 entfallen für Einzelwahlvorschläge. 

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge 
können Mängel in der Zahl und der Reihenfolge der Bewerber 
nicht mehr beseitigt werden. Das Gleiche gilt für Mängel in der 
Benennung eines Bewerbers, die Zweifel an dessen Identität 
begründen. Fehlende Unterschriften nach § 21 KWG LSA kön-
nen nach Fristablauf nicht mehr beigebracht werden.

Bei der Einreichung von Wahlvorschlägen sind die Vorschriften 
des § 21 KWG LSA und des § 30 KWO LSA zu Form und Inhalt zu 
beachten. Alle Anlagen und Erklärungen müssen als Originale 
vorliegen. Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforder-
lichen Vordrucke und Formblätter sind im Wahlbüro erhältlich.

7. Wahlanzeige
Parteien, die sich weder an der letzten Wahl zum Landtag 
noch an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Sach-
sen-Anhalt mit einem zurechenbaren Wahlvorschlag beteiligt 
haben, können gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 KWG LSA als solche 
nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie spätestens am 
04.03.2024, 18.00 Uhr dem Landeswahlleiter ihre Beteiligung 
an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss 
ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie der Nachweis über einen satzungs-
gemäß bestellten Landesvorstand oder in den Fällen des Sat-
zes 3 über den handelnden Vorstand beizufügen. Der Anzeige 
sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. 

8. Wahlrecht für Staatsangehörige aus anderen Mitglied-
staaten
Nach § 29 Abs. 2a KWO LSA sind Staatsangehörige aus anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nach den für Deut-
sche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar. 
Das gilt nicht, wenn sie nach deutschen oder den Rechtsvor-
schriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge eines Rich-
terspruches die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter verloren haben.

9. Inhalt und Form von Wahlvorschlägen
Zu den Vorschriften über Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
verweise ich auf § 21 KWG LSA in Verbindung mit § 30 KWO 
LSA. Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderli-
chen Vordrucke und Formblätter sind im Wahlbüro erhältlich.

Berger
Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung zur Wahl der Ortschaftsräte in den Ortschaften der Gemeinde Elsteraue am 
09. Juni 2024

Gemäß der §§ 6 und 15 des Kommunalwahlgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der derzeit geltenden Fas-
sung gebe ich hiermit bekannt:

1. Bekanntmachung der Wahl (Wahltermin)
Laut Beschluss der Landesregierung vom 13.06.2023 finden 
die Neuwahlen zu den Ortschaftsräten in Bornitz, Draschwitz, 
Göbitz, Könderitz, Langendorf, Profen, Rehmsdorf, Reuden, 
Spora und Tröglitz am Sonntag, den 09.06.2024 in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

2. ehrenamtliche Mitglieder des Ortschaftsrates
Gemäß § 16 der Hauptsatzung der Gemeinde Elsteraue beträgt 
die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder des Ortschaftsrates in:

Bornitz .......................................................................... 5 Mitglieder
Draschwitz ................................................................... 5 Mitglieder
Göbitz ........................................................................... 5 Mitglieder
Könderitz ...................................................................... 5 Mitglieder
Langendorf .................................................................. 5 Mitglieder
Profen ........................................................................... 7 Mitglieder
Rehmsdorf ................................................................... 7 Mitglieder
Reuden ......................................................................... 7 Mitglieder
Spora ............................................................................ 7 Mitglieder
Tröglitz ......................................................................... 9 Mitglieder

Nach § 21 Abs. 4 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) darf der Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe mehrere Bewerber enthalten. Die Höchstzahl 
der auf den Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber beträgt 
in der Ortschaft:

Bornitz ...........................................................................................10
Draschwitz ....................................................................................10
Göbitz ............................................................................................10
Könderitz .......................................................................................10
Langendorf ...................................................................................10
Profen ............................................................................................12
Rehmsdorf ....................................................................................12
Reuden ..........................................................................................12
Spora .............................................................................................12
Tröglitz ..........................................................................................14

Gemäß § 21 Abs. 5 KWG LSA darf der Wahlvorschlag eines Ein-
zelbewerbers (Einzelwahlvorschlag) nur den Namen dieses Be-
werbers enthalten. 

3. Wahlvorschläge
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortschaftsräte können von Par-
teien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von Gruppen 
von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von Einzelpersonen 
(Einzelbewerbern) gemäß § 21 Abs. 1 KWG LSA eingereicht werden.

Entsprechend § 30 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KWO LSA) soll die Einreichung nach Mus-
ter der Anlage 5b der KWO LSA erfolgen.
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-
zungen wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, 
wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs der 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben (§ 29 Abs. 2a KWO LSA).

Nach § 21 Abs. 9 Satz 1 – 3 KWG LSA muss der Wahlvorschlag 
einer Partei von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstandes der Partei, darunter dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat die Partei keinen Vorstand 
auf der Ebene des Wahlgebietes, so ist der Wahlvorschlag von 
mindestens zwei Mitgliedern der nach der Satzung dieser Par-
tei nächsthöheren Parteiorganisation, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe 
ist von zwei Vertretungsberechtigen der Wählergruppe, der 
Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers vom Einzelbewerber 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. 

4. Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge
Entsprechend § 21 Abs. 9 Satz 4 KWG LSA muss der Wahlvor-
schlag für die Wahl zum Ortschaftsrat von mindestens in

Bornitz ............................................................................................  4
Draschwitz .....................................................................................  3
Göbitz .............................................................................................. 3
Könderitz ......................................................................................... 4
Langendorf ..................................................................................... 4
Profen .............................................................................................. 6
Rehmsdorf ...................................................................................... 8
Reuden ............................................................................................ 6
Spora ............................................................................................... 7
Tröglitz ..........................................................................................21

der Wahlberechtigten des Wahlbereiches persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Die Unterschriften der 
Wahlberechtigten sind auf den amtlichen Formblättern nach 
Anlage 6 der KWO LSA zu erbringen. Die Wahlberechtigung 
des Unterzeichners muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlages 
nachzuweisen. 
Es dürfen nur solche Unterstützungserklärungen berücksich-
tigt werden, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Bekanntma-
chung und dem Ende der Einreichungsfrist abgegeben wor-
den sind. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
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unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, 
so sind seine Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei der 
Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts ein-
gehen, ungültig.

Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlbüro der 
Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Bei folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber, die 
die Voraussetzungen des § 21 Absatz 10 KWG LSA erfüllen, sind die 
Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Satz 4 KWG LSA nicht erforderlich. 

– Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
– DIE LINKE (LINKE)
– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
– Freie Demokratische Partei (FDP)
– Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
– Alternative für Deutschland (AfD)

Ortschaftsrat Göbitz 
– Einzelbewerber Glück
– Einzelbewerberin Höppner
– Einzelbewerberin Hoffmann
– Einzelbewerber Sommerweiß

Ortschaftsrat Könderitz
– Einzelbewerberin Plaul
– Einzelbewerber Walther

Ortschaft Langendorf
– Einzelbewerber Brumme
– Einzelbewerberin Oettling
– Einzelbewerber Scharlach

Ortschaft Profen
– Bürgerliste Profen (BLP)
– Einzelbewerber Scholle

Ortschaft Reuden
– Tümpelfestverein (TV)
– Einzelbewerber Thuleweit

Ortschaft Spora
– Einzelbewerber Beyer
– Einzelbewerber Eberlein
– Einzelbewerberin Hermsdorf
– Einzelbewerberin Oswald

Ortschaft Tröglitz
– Einzelbewerberin Heyner
– Einzelbewerber Pampel

5. Aufforderung zum Einreichen von Wahlvorschlägen
Gemäß § 29 Abs. 2 KWG LSA fordere ich hiermit auf, Wahlvor-
schläge für die Wahl zu den Ortschaftsräten in Bornitz, Drasch-

witz, Göbitz, Könderitz, Langendorf, Profen, Rehmsdorf, Reu-
den, Spora und Tröglitz am 09.06.2024 möglichst frühzeitig 
bei der Gemeindewahlleiterin der Gemeinde Elsteraue einzu-
reichen. 

Die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge endet am 
02.04.2024 um 18.00 Uhr. 

Die Wahlvorschläge sind bei folgender Adresse einzureichen: 
Gemeinde Elsteraue, Wahlbüro, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue. 

Das Wahlbüro befindet sich in der Verwaltung der Gemeinde 
Elsteraue, Zimmer 16/17 und ist während der allgemeinen Öff-
nungszeiten der Gemeindeverwaltung erreichbar (Montag: 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag: 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 
03441/226-167).

Gemäß § 21 Abs. 1 KWG LSA können Wahlvorschläge von Par-
teien im Sinne des Artikel 21 des Grundgesetzes, von Gruppen 
von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von Einzelperso-
nen (Einzelbewerber) eingereicht werden. 

Entsprechend § 30 Abs. 5 KWO LSA sind dem Wahlvorschlag 
beizufügen:

 1. die Erklärung eines jeden Bewerbers nach dem Muster 
der Anlage 8a, dass er seiner Aufstellung zugestimmt 
und für keinen anderen Wahlvorschlag der jeweiligen 
Wahl seine Zustimmung zur Aufstellung als Bewerber 
gegeben hat; Staatsangehörige aus anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union haben gegenüber der 
Gemeinde ferner eine Versicherung an Eides statt abzu-
geben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des Staa-
tes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben, 

 2. für jeden Bewerber eine Bescheinigung der zuständi-
gen Gemeinde nach dem Muster der Anlage 9a (KWO 
LSA), dass der Bewerber wählbar ist,

 2a. eine Erklärung eines jeden Bewerbers, der durch die 
Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat nach § 
41 des Kommunalverfassungsgesetzes begründen wür-
de, ob er im Falle des Wahlerfolges aus dem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichten will nach dem Muster der Anlage 9c (§ 21 
Abs. 12 KWG LSA),

 3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstel-
lung der Bewerber und ihrer Reihenfolge nach § 24 
KWG LSA und dem Muster der Anlage 10

 4. bei Wahlvorschlägen, deren Bewerber nach § 24 Abs. 1 
Satz 4, 5 oder 6 KWG LSA bestimmt worden sind, eine 
Bescheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen Par-
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teiorgans, dass in der Gemeinde keine Parteiorganisa-
tion vorhanden ist, 

 5. für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Be-
scheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen Partei-
organs über seine Parteimitgliedschaft

 6. für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine 
von ihm unterzeichnete Erklärung, dass er parteilos ist, 

 7. die erforderliche Zahl der Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeich-
ner (Abs. 4 Nr. 2 und 3), sofern Unterstützungsunter-
schriften beizubringen sind. 

Die Unterlagen nach Satz 1 Nr. 4 bis 6 entfallen für Wahlvor-
schläge von Wählergruppen, die Unterlagen nach Satz 1 Nr. 3 
bis 6 entfallen für Einzelwahlvorschläge. 

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge 
können Mängel in der Zahl und der Reihenfolge der Bewerber 
nicht mehr beseitigt werden. Das Gleiche gilt für Mängel in der 
Benennung eines Bewerbers, die Zweifel an dessen Identität 
begründen. Fehlende Unterschriften nach § 21 KWG LSA kön-
nen nach Fristablauf nicht mehr beigebracht werden.

Bei der Einreichung von Wahlvorschlägen sind die Vorschriften 
des § 21 KWG LSA und des § 30 KWO LSA zu Form und Inhalt 
zu beachten. Alle Anlagen und Erklärungen müssen als Ori-
ginale vorliegen. Die für die Einreichung der Wahlvorschläge 
erforderlichen Vordrucke und Formblätter sind im Wahlbüro 
erhältlich. 

6. Wahlanzeige
Parteien, die sich weder an der letzten Wahl zum Landtag 
noch an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Sach-
sen-Anhalt mit einem zurechenbaren Wahlvorschlag beteiligt 

haben, können gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 KWG LSA als solche 
nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie spätestens am 
04.03.2024, 18.00 Uhr dem Landeswahlleiter ihre Beteiligung 
an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss 
ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie der Nachweis über einen satzungs-
gemäß bestellten Landesvorstand oder in den Fällen des Sat-
zes 3 über den handelnden Vorstand beizufügen. Der Anzeige 
sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. 

7. Wahlrecht für Staatsangehörige aus anderen Mitglieds-
staaten
Nach § 29 Abs. 2a KWO LSA sind Staatsangehörige aus anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nach den für Deut-
sche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar. 
Das gilt nicht, wenn sie nach deutschen oder den Rechtsvor-
schriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge eines Rich-
terspruches die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter verloren haben.

8. Inhalt und Form von Wahlvorschlägen
Zu den Vorschriften über Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
verweise ich auf § 21 KWG LSA in Verbindung mit § 30 KWO 
LSA. Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderli-
chen Vordrucke und Formblätter sind im Wahlbüro erhältlich.

Berger
Gemeindewahlleiterin
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